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letztern erst neulich für die Wiederbcsetzung ihrer Gerichts-

und Verwaltungsstellen gegeben werden ist wählen

In diesem Fall müßten die von den Zünften der Stadt
ernannten Wahlmanncr den Munizipal-Rath aus

ihrer Mitte wählen, und zwar würden nach dem Bey-

spiel des Landes, die Mitglieder der Landesversammlung

vom Munizipal-Rath ausgeschlossen, weil die Ausübung

zweyer Stellen dieser Art nichtîbcn einander bestehen

kann. — In Absicht auf die Anzahl, konnte selbige zu

der so nothwendige» Erleichterung der Geschäfte, füglich

aus die Hälfte der Mitglieder bey der Landesvcrsammlung

also aus 22 gesetzt werde», und dieses konnte um so viel

weniger Bedenken finden, da dieser Versammlung nur

die ausübende Gewalt, und höchstens die Vorbcrathung
über Gegenstände, welche wichtigere Verfügungen oder

bleibende Verordnungen erfordern würden, zu stehen

könnte, iudem letztere der Bürgerschaft unter der oder

dieser Form zur Genehmigung oder Verwerfung vorgelegt

werden müßten.

Eine flüchtige allgemeine Bemerkung über die

Eintheilung des helvetischen Gebiets, in der

vorgeschlagnen neuen Constitution.

Wenn schon in der Folge die Bevölkerung, und allen-

falls auch die Summe der Abgabe», zum Maaßfiab

der Repräsentation festgesetzt werden kaun, so ist es

doch besonders bey der ersten Nationalversammlung wichtig,

daß das Verhältniß der Repräsentation wenigstens in Ab-

ficht auf Bevölkerung so viel möglich beobachtet werde. —

Und wenn man einmal nun die Sache abzukürzen, so oder

so viel Deputirte aufs Departement bestimmen will, so

muß man wenigstens diese letzter» so viel möglich gleich

groß machen. Hier herrscht aber die auffallendste Ver-

schiedenheit, z. B. zwischen Bündten, Wall«s, Zürich,

und sogar dem kastrirten Berugcbiet aus der einen, und

hingegen Schaffhausen, Schwyz, Glarus, Basel, Solo-

thurn :c. auf der andern Seite. Uebcrhaupt möchte ich

in diesem Stück mehr als in jedem andern die französische

Constitution zum Muster nehmen; die Departements sind

gerade von der rechten, und so viel möglich auch von

gleicher Größe. — Auch die Schweiz könnte leicht in

acht oder zehn Departements von diesem Umfang abge«

theilt, und dabey zugleich auf Achnlichkeit des Charakters/
Gleichheit des Interesse w., nicht unwichtige Rücksichten

genommen werden. Ich enthalte mich, Projekte dieser

Art vorzuschlagen; wenn einmal ein bestimmter Maaßsiab

angenommen ist, so glaube ich, seyen die ungefähren

Grenzen, und auch die Hauptorte jedes Departements
leicht herauszufinden. Die Armuth der Schweiz giebt
einen neuen Grund zu dieser letzter» Abtheilung, weil
dadurch die Verwaltung vereinfacht, und die Kosten vcr-
mindert werden. Nebcndem werde» größere Departe-
ments eher im Fall seyn, öffentliche Anstalten zu stiften,
gemeinnützige Werke aller Art zu unternehmen und auszu-

führen, als wenn die geringen ökonomischen Kräfte durch

allzukleine Abtheilungen gänzlich zersplittert werden. —

Endlich haben größere Abtheilungen noch den Vortheil,
daß, wenn nach selbigen bey der ersten Narionalversamm-
lung die Zahl der Repräsentanten bestimmt wird, der

allfällige Unterschied der Bevölkerung weniger zu bc-

deuten hat.

Landschaft Sargans.
Zu Anfang Februars erhielt der Landvogt dieser Land-

schaft den Auftrag, sich um die Stimmung des Sarganser-
landes wegen einer allfallig gewählten neuen Constitution

zu erkundigen, und den Erfolg der höhern Behörde anzu-

zeigen. Dieser Austrag war von einem Mandat begleitet,

worin Namens der regierenden Stande das Volk zur Ruhe

und Ordnung vermahnt und ausgesodert wird, seine

Wünsche wegen besser zu treffenden Einrich-
tun g en zu äussern, und die Entscheidung seines Schick-

sals ruhig abzuwarten. Der Landvogt ließ also am

iztcn Vormittags den Landrath versammeln und jene

Schriften verlesen. Man begehrte eine Copie der Briefe

und wollte näher darüber eintretten; da beydes vcrwci-

gcrt ward, versammelte sich der Landrath Nachmittags,

ohne Landvogt und Landschrciber, und beschloß, daß das

Mandat in allen Kirchen verlesen, Gemeinden gehalten,

und von denselben Ausschüsse gewählt werden sollen,

um über die Landesangelegcnhciten einen Plan zu

entwerfen.

(Die Fortsetzung im nächsten Stück.)


	Eine flüchtige allgemeine Bemerkung über die Eintheilung des helvetischen Gebiets, in der vorgeschlagenen neuen Constitution

